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Sprache für die Kennzeichnung von Zubereitungen, die  in Deutschland herge-
stellt, aber im Ausland (EU) in Verkehr gebracht we rden 
 
 
Problemdarstellung: 
 
Ein deutscher Hersteller produziert Zubereitungen für e in europäisches Land. Da diese Zu-
bereitung nur in diesem in den Handel kommt, wird die  Etikettierung nur in der jeweiligen 
Landessprache auf die Behältnisse aufgebracht. 
Die Zubereitung wird nach Fertigstellung verpackt und en tsprechend den Transportvorschrif-
ten gekennzeichnet. Dann wird die Ware mittels eines Transportunternehmens in das Be-
stimmungsland transportiert und dort inverkehrgebracht.  
 
Frage: Reicht eine Kennzeichnung in der jeweiligen L andessprache aus? 
 
Rechtsquellen: 
 

1. RL 67/548/EWG und 1999/45/EG 
Die Mitgliedsstaaten können das Inverkehrbringen von Zub ereitungen, die in den Anwen-
dungsbereich dieser Richtlinie fallen, in ihrem Hohe itsgebiet davon abhängig machen, 
dass die Kennzeichnung in ihrer Amtssprache oder in ihren  Amtssprachen abgefasst ist. 

 
2. GefStoffV § 5 (4) 

Die Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeu gnissen ist in der deutschen 
Sprache abzufassen. 

 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Gemäß Artikel 11 Abs. 6 a) der RL 1999/45/EG gilt die  Kennzeichnung als erfüllt, wenn die 
äußere Verpackung entsprechend den internationalen V orschriften für die Beförderung ge-
fährlicher Güter gekennzeichnet ist und die innere Verp ackung (Behältnis der Zubereitung) 
gemäß der RL und entsprechend des Bestimmungslandes geken nzeichnet ist. 
 
Danach wäre die Verpflichtung der Kennzeichnung gemäß der RL 1999/45/EG erfüllt und 
eine mehrfache Kennzeichnung in unterschiedlichen Spr achen wäre nicht erforderlich. 
 
Als Begründung kann erläutert werden, dass im Herstellun gsbetrieb der Arbeitsschutz durch 
die Regelung der Gefahrstoffverordnung z.B. durch entsp rechende Betriebsanweisungen 
und Sicherheitsdatenblätter sichergestellt ist. 
Beim Transport sind für mögliche Schadensfälle die Beg leitpapiere und die Kennzeichnung 
am Transportfahrzeug ausreichend. 
Im Land des Inverkehrbringens sind die Pflichten der RL  1999/45/EG erfüllt und die Kenn-
zeichnung in der Landessprache vorhanden. 
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